
KLuG Krankenversicherung
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CH-6300 Zug

Telefon 041 724 32 78

Fax 041 724 20 45

team.klug@klug.ch

www.klug.ch
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Wir beraten Sie gern persönlich.

Schauen Sie einfach bei uns vorbei oder rufen Sie uns an.

KLuG GewähLt 

HOSPITAL FLEX Spital-Zusatzversicherung



Es fühlt sich gut an, wenn man die Wahl hat. Mit der HOSPITAL 
FLEX Spital-Zusatzversicherung haben Sie die Möglichkeit, den 
Leis tungsumfang im Spital von Fall zu Fall selbst zu bestimmen. 
Je nach Bedarf entscheiden Sie vor Spitaleintritt, ob Sie lieber in 
der allgemeinen, halbprivaten oder privaten Abteilung unterge-
bracht werden möchten. 
 
HOSPITAL FLEX ist in den Varianten FLEX 1 und FLEX 2 erhältlich, die 

auf unterschiedliche Budgets ausgerichtet sind. Mit dem FLEX Ergän-

zungsmodul kann die obligatorische Grundversicherung um bestimmte 

Zusatzleistungen erweitert werden:

Schweizweite Spitalwahl

Frei wählbare Spitalabteilung mit entsprechend unterschiedlichem 

Leistungsumfang und Selbstbehalt

Allgemeine Abteilung: Mehrbettzimmer -

Halbprivate Abteilung: 2-Bett-Zimmer, freie Arztwahl -

Private Abteilung: Einzelzimmer, freie Arztwahl -

Rooming-In (Übernachtung und Verpflegung für nahestehende 

Begleitpersonen)

Spitalaufenthalte im Ausland

Geburtenpauschale

 

Badekuren in einem Heilbad in der Schweiz oder in Europa

Erholungskuren in einem Schweizer Kurhaus

Haushaltshilfen
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KranKenversichert

LeistunGen FLeX 1 und FLeX 2

LeistunGen 
FLeX erGänzunGsmoduL

weiL man mit einer 
praKtischen hiLFe FLeXibeL 
bLeibt.

Ausgabe 2012 Die genauen, rechtsverbindlichen Bestimmungen gehen aus den geltenden 
«Allgemeinen Versicherungsbedingungen» (AVB) hervor.


